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BKA-Studie zu illegalen Giftmüllexporten 

Immer wieder wird die Öffentlichkeit durch illegale, aber auch legale 
Giftmüllexporte an die ungelöste Frage des Umgangs mit den giftigen 
Resten unserer Industriegesellschaft erinnert. Nicht nur die Vergiftung 
der Umwelt, sondern auch die Gefährdung der Gesundheit von Men-
schen wird durch Giftmüllexporte in Länder, die nicht über die notwen-
digen Beseitigungstechniken verfügen, billigend in Kauf genommen. 
Die Klage des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit, Dr. Klaus Töpfer, über die Rufschädigung der Bundesrepu-
blik Deutschland und der deutschen Industrie durch illegale Giftmüll

-

exporte in Länder Mittel- und Osteuropas und der Dritten Welt bleibt 
ungehört, wenn nicht Roß und Reiter genannt werden und dringend not-
wendige Konsequenzen gezogen werden. 

1. Trifft es zu, daß eine Studie des BKA über illegale Giftmüllexporte 
vorliegt? 

2. Wenn ja, warum wurde diese Studie nicht veröffentlicht? 

3. Wer ist verantwortlich für die Verschlußsache illegale Giftmüll

-

exporte? 

Das Bundeskriminalamt hat keine Studie über illegale Giftmüll

-

exporte erstellt. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 
30. März 1993 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 



Drucksache 12/4689 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Es existiert allerdings ein Bericht „Illegaler Mülltourismus — 
Bestandsaufnahme und Bekämpfungsvorschläge". Er enthält das 

Ergebnis einer Arbeitsgruppe, die wegen des Ansteigens der Fälle 
von umweltgefährdender Abfallbeseitigung von der „Arbeits-
tagung der zentralen Fachdienststellen des Bundes und der Län-
der zur Bekämpfung von Umweltdelikten" auf ihrer zweiten Sit-

zung im November 1989 eingerichtet wurde. 

Die Arbeitsgruppe hatte den Auftrag, 

— Lagebilder — auch bezüglich neuer Erscheinungsformen — zu 
erstellen, 

— Tat- und Täterstrukturen transparent zu machen, 

— nationale und internationale Verflechtungen aufzuzeigen 

sowie 

— präventive und repressive Bekämpfungsstrategien zu ent-

wickeln. 

Der Bericht ist keine Verschlußsache, sondern ein für die behör-
deninterne Arbeit bestimmter Ergebnisbericht. 

4. Wurden durch die BKA-Studie polizeiliche und staatsanwaltschaft-
liche Ermittlungen notwendig, und mit welchen Ergebnissen ist zu 
rechnen? 

Bei den im o. a. Bericht dargestellten Fällen handelt es sich um 
Ermittlungskomplexe, die der Polizei bereits bekannt waren. 
Soweit die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, werden 
die erforderlichen Maßnahmen noch getroffen. Diese Maßnahmen 
sind jedoch nicht im Zusammenhang mit der Erstellung des 

genannten Berichts zu sehen. 

Zu Einzelheiten und möglichen Ergebnissen der laufenden 

Ermittlungsverfahren nimmt die Bundesregierung zur Vermei-
dung einer Beeinträchtigung der Sachaufklärung grundsätzlich 

nicht Stellung. 

5. Kann bei der illegalen Giftmüllverschiebung von organisierter Krimi-
nalität ausgegangen werden? 

Bei der Tatausführung bislang bekannter Delikte im Bereich der 
illegalen Abfallverschiebung waren sowohl Indikatoren der orga-
nisierten Kriminalität als auch der Wirtschaftskriminalität festzu-

stellen. 

6. Wenn ja, welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu er-
greifen? 

Die strafrechtliche Verfolgung der illegalen Abfallverschiebung 
ist nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes Angelegen-

heit der Länder. 
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Verbesserungsmöglichkeiten bei der Bekämpfung der Umwelt-
delikte und die Umsetzung der Arbeitsgruppenergebnisse wer-

den auch künftig Gegenstand der entsprechenden Bund-Länder-
Gremien sein. 

Die Voraussetzungen für präventive Maßnahmen auf nationaler 

und internationaler Ebene werden durch das Vertragsgesetz zum 
Basler Übereinkommen vom 22. März 1989 (UNEP/IG.80/3) über 
die Überwachung der grenzüberschreitenden Verbringung ge-
fährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung deutlich verbessert 
werden. 

Eine Befassung des Bundeskabinetts mit dem Entwurf des Ver-

tragsgesetzes ist für April 1993 vorgesehen. 

Zur Erweiterung und Verschärfung der Straftatbestände der 
Umweltkriminalität hat die Bundesregierung den Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Bekämpfung der Umweltkriminalität 
(2. UKG), Drucksache 12/192, eingebracht. 




